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Norm

WWFSG 1989 §59

WWFSG 1989 §67

Rechtssatz

§ 59 Abs 1 WWFSG 1989 verp7ichtet den Förderungswerber, binnen 12 Monaten nach Abschluss der Bauführung der

Landesregierung die Endabrechnung zur Prüfung vorzulegen, widrigenfalls die Kosten durch einen Ziviltechniker

einschlägiger Fachrichtung auf Kosten des Förderungswerbers ermittelt und der Endabrechnung zugrunde gelegt

werden. Eine Überprüfbarkeit der Höhe des zulässigen Mietzinses setzt die Endabrechnung und dieser folgend die

Bekanntgabe des für die Förderungsdauer „endgültigen“ Mietzinses voraus.Paragraph 59, Absatz eins, WWFSG 1989

verp7ichtet den Förderungswerber, binnen 12 Monaten nach Abschluss der Bauführung der Landesregierung die

Endabrechnung zur Prüfung vorzulegen, widrigenfalls die Kosten durch einen Ziviltechniker einschlägiger Fachrichtung

auf Kosten des Förderungswerbers ermittelt und der Endabrechnung zugrunde gelegt werden. Eine Überprüfbarkeit

der Höhe des zulässigen Mietzinses setzt die Endabrechnung und dieser folgend die Bekanntgabe des für die

Förderungsdauer „endgültigen“ Mietzinses voraus.

Der bis zu diesem Zeitpunkt vereinbarte „vorläufige“ Mietzins unterliegt keiner gesonderten gerichtlichen Prüfung.
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